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Geschichtlicher Ueberblick.
(Schluß.)

B. GrundbuchtriangulatiottylV. Ordnung im Kanton Schwyz.
içè2—1931.

Nachdem das allgemeine Vermessungsprogramm auch
für den Kanton Schwyz die baldige Anhandnahme der
Grundbuchvermessungen vorsah, prüften die eidgenössischen

und kantonalen Behörden die Durchführung der
allgemeinen Grundbuchtriangulation für das ganze Kantonsgebiet.

— Vorerst wurden in der Verordnung betreffend
die Durchführung der Triangulation IV. Ordnung des
Kantons Schwyz vom 17. November 1921 die gesetzlichen
Grundlagen geschaffen. Sodann übertrug der Kanton der
eidgenössischen Landestopographie durch Vertrag vom
10. April 1922 die Erstellung der Triangulation IV.
Ordnung, wobei vereinbart war, daß die brauchbaren Teile
der bestehenden Forsttriangulationen in die Neubearbeitung
einbezogen werden sollten. In der Folge zeigte sich, daß
außer der Versicherung, die überdies gründlich revidiert
wurde und einigen wenigen Beobachtungen der Sektion
Gersau bei der Neubearbeitung der alten Forsttriangulation
sämtliche übrige Arbeiten am besten unberücksichtigt
blieben. Fig. 13 gibt die Gruppeneinteilung, nach welcher
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